
EINTRACHT FRANKFURT e.V.
MITGLIEDERBETREUUNG
FAN- und FÖRDERABTEILUNG
Gustav-Behringer-Straße 10
D - 60386 Frankfurt am Main

TELEFON: +49 69 42 09 70 -203
TELEFAX: +49 69 42 09 70 -210

MITGLIEDSANTRAG » SEITE 1

EINZELMITGLIEDSCHAFT

FAMILIENMITGLIEDSCHAFT

WICHTIG
Bitte beide Seiten vollständig und in Druckschrift ausfüllen.
Antrag ist nur gültig mit Unterschrift und Angaben zur Zahlungsweise.

» ABTEILUNG: Ich möchte folgender Abteilung beitreten (bitte nur eine ankreuzen!)

Basketball

Boxen

Dart

Eishockey

Eissport

Fan- und Förder

Fußball

Handball

Hockey

Leichtathletik

Rugby

Tennis

Tischtennis

Triathlon

Turnen

Volleyball

Für die Nutzung des ermäßigten Beitrags muss ein schriftlicher Nachweis beigefügt und nach Ablauf der Gültigkeit
erneut unaufgefordert vorgelegt werden. Nach Ablauf des Ermäßigungsnachweises wird der Beitrag automatisch auf
den Normalbeitrag umgestellt.

Ich beantrage die Aufnahme als aktives oder passives Mitglied bei Eintracht Frankfurt e.V.

AKTIV PASSIV

» SATZUNG: Die Satzung und Ordnungen des Vereins sind mir bekannt und werden von mir als verbindlich anerkannt.
Die aktuellen Mitgliedsbeiträge habe ich zur Kenntnis genommen. Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung
gemäß Bundesdatenschutzgesetz der in diesem Mitgliedsantrag enthaltenen Daten für Zwecke des Vereins bin ich
einverstanden.

» WIRD VOM VEREIN AUSGEFÜLLT!

MITGLIEDSNUMMER BEITRAGSGRUPPE

ERMÄSSIGUNGSANSPRUCH: Schüler, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende, Rentner.

JA NEIN

Basketball

Boxen

Triathlon

Tischtennis

Tennis

Rugby

Leichtathletik

Hockey

Handball

Fußball

Fan- und Förder

Eissport

Eishockey

Turnen

Dart

Volleyball

» BITTE WENDEN

Herr Frau Titel

Name

Vorname

Straße

PLZ » Ort

Nationalität

Ländercode

Telefon

Mobil

E-Mail

Geburtsdatum T T M M J J J J



Geburtsdatum T T M M J J J J

Geburtsdatum T T M M J J J J

Geburtsdatum T T M M J J J J

MITGLIEDSANTRAG » SEITE 2

FAMILIENMITGLIEDSCHAFT

WICHTIG
Bitte beide Seiten vollständig und in Druckschrift ausfüllen.
Antrag ist nur gültig mit Unterschrift und Angaben zur Zahlungsweise.

» ANGABEN zu weiteren Familienmitgliedern:
Zweites Elternteil und im gleichen Haushalt lebende Kinder bis einschließlich 18 Jahre.

Name » Vorname

Abteilung

Name » Vorname

Abteilung

Name » Vorname

Abteilung

BANKEINZUGSERMÄCHTIGUNG

» LASTSCHRIFT: Hiermit ermächtige ich Eintracht Frankfurt e.V. widerruflich zu Lasten
meines bei dem genannten Geldinstitut geführten Kontos die von mir zu entrichtenden
Beiträge mittels Lastschrift einzuziehen.

ZAHLUNGSWEISE JÄHRLICH HALBJÄHRLICH VIERTELJÄHRLICH

X   Ort, Datum X   Unterschrift
(Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Straße

PLZ » Ort Ländercode

Adresse des Kontoinhabers (Falls abweichend von der des Mitglieds)

» RECHNUNG: Bei Zahlung per Rechnung wird pro Rechnung eine Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 2,00 ¤ fällig.

Basketball

Boxen

Triathlon

Tischtennis

Tennis

Rugby

Leichtathletik

Hockey

Handball

Fußball

Fan- und Förder

Eissport

Eishockey

Turnen

Dart

Volleyball

Kontoinhaber (Name » Vorname)

Kreditinstitut

Kontonummer

Bankleitzahl

IBAN

SWIFT-BIC



Neue  Mitgliedsbeiträge  ab  01.01.2011  
(gem.  Beschluss  der  Mitgliederversammlung,  vom  06.12.2010)  
    

Gültig  für  alle  Abteilungen,  außer  Fan-­‐  und  Förderabteilung:  
  
  
Zutreffend  für   Monats-­‐

beitrag  
(in  EUR)  

Viertel-­‐
jährlich  
(in  EUR)  

Halb-­‐
jährlich  
(in  EUR)  

Jahres-­‐
beitrag  
(in  EUR)  

Beitrags
-­‐gruppe  

Aktive  Mitglieder  (ab  18  Jahre)   15,50   46,50   93,00   186,00   10  

Aktive  Mitglieder  (einschl.  17  Jahre)   9,00   27,00   54,00   108,00   11  

Aktive  Schüler/  innen,  Studenten/  
innen,  Auszubildende  (nur  gegen  
Nachweis)  

9,00   27,00   54,00   108,00   12  

Rentner/  innen  (aktiv/  passiv)  (nur  gegen  
Nachweis)   9,00   27,00   54,00   108,00   13  

Passive  Mitglieder   9,50   28,50   57,00   114,00   16  

Familien  ab  3  Personen  einschl.  aller  Kinder  
unter  18  Jahren  (aktiv)   28,50   85,50   171,00   342,00   23  

Angehörige  innerhalb  Familienbeitrag    
(aktiv  /  passiv)  

0,00   0,00   0,00   0,00  

Zutreffend  für   Monats-­‐
beitrag  
(in  EUR)  

Viertel-­‐
jährlich  
(in  EUR)  

Halb-­‐
jährlich  
(in  EUR)  

Jahres-­‐
beitrag  
(in  EUR)  

Beitrags
-­‐gruppe  

Passive  Mitglieder   5,50   16,50   33,00   66,00   17  

Passive  Schüler/  innen,  Studenten/  
innen,  Auszubildende,  Rentner  sowie  
Schwerbehinderte  mit  einem  GdB  von  mind.  
50%  (nur  gegen  
Nachweis)  

2,50   7,50   15,00   30,00   18  

Passive  bis  6  Jahre   0,00   0,00   0,00   0,00   19  

Passive  7  bis  17  Jahre   2,50   7,50   15,00   30,00   20  

Passive  Arbeitslose  (nur  gegen  Nachweis)   0,00   0,00   0,00   0,00  

Mitglieder  mit  1.  Wohnsitz  im  Ausland  
(passiv)   2,50   7,50   15,00   30,00   22  

Familien  ab  3  Personen  (passiv)   9,00   27,00   54,00   108,00   24  

Gültig  für  Fan-­‐  und  Förderabteilung:  

Die  einmalige  Aufnahmegebühr  für  neue  Mitglieder  beträgt  EUR  20,00.  
Sonderbeiträge  können  von  den  einzelnen  Abteilungen  erhoben  werden.  
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Eintracht Frankfurt e.V. Tennisabteilung 
Gustav-Behringer-Straße 10 
60386 Frankfurt 
Telefon: 069-412506 | Fax: 069-412797 
Email: tennis@eintracht-frankfurt.de 
 
 

Aufnahmebedingungen der Tennisabteilung 
 

1. Die Aufnahme in die Tennis-Abteilung erfolgt: 
 

1.1.1.  nach unterschriebenen Aufnahmeantrag (Vordruck) für den Hauptverein 
1.1.2.  nach unterschriebener Verpflichtungserklärung (Vordruck) für die Tennis-Abteilung 
1.1.3. nach Vorlage von 1.1. und 1.2. durch Beschlussfassung des Vorstandes oder des Abteilungsleiters 

 
2. Die finanziellen Verpflichtungen jedes Mitgliedes setzen sich gemäß Vorstandsbeschluss vom 06.03.1996  

zusammen aus: 
 

2.1.1. Keine Aufnahmegebühr 
 
2.1.2. Beiträge für die Saison 
 

2.2.1. Einzelmitglieder / Ehemann     184 Euro 
2.2.2. Ehe-/ Lebenspartnerin      138 Euro 
2.2.3. Studenten, Wehr – und Zivildienstleistende oder in Berufsausbildung  
stehende Mitglieder von 18 – 27 Jahren     138 Euro 

       2.2.4. Jugendliche unter 18 Jahren      92 Euro 
       2.2.5. Jugendliche unter 15 Jahren      61 Euro 
      2.2.6. Passive Mitglieder       61 Euro 
       2.2.7. Kinder unter 10 Jahren       25,50 Euro 
       2.2.8. Familien ab 3 Personen einschließlich aller Kinder unter 18 Jahren  400 Euro 
 
Eine passive Mitgliedschaft befreit nicht von eventuellen Umlagen. 
 
Zahlungen per Lastschrift erfolgen halbjährlich zum 1. Januar bzw. zum 1. Juli des jeweiligen Jahres. 
Zahlungen per Rechnung erfolgen einmalig zum 1. Juli des jeweiligen Jahres. 
 

3. Beitragszahlungen 
 

3.1. Die in den übersandten Beitragsrechnungen angegebenen Zahlungstermine sind mit vollem  Beitrag 
pünktlich einzuhalten. 
3.2. Die Spielberechtigung erlischt mit dem Tag der Überschreitung dieses Termins. 
3.3. Längeres Aussetzen in der Spielzeit entbindet weder von der Beitragszahlung noch ermäßigt es den zu 
zahlenden Beitrag sowie sonstige Gebühren. 
3.4. Einen Anspruch auf Rückzahlungen bereits entrichteter Beiträge und/ oder Gebühren besteht in keinem 
Fall. 

 
4. Beiträge für den Hauptverein gemäß beigefügtem Anmeldeformular sind direkt an diesen zu überweisen. 
 
5. Das Spielen auf den Plätzen ist teilweise in farbiger Tenniskleidung gestattet. Ein Teil (Ober- oder Unterteil) muss 

weiß getragen werden. Wärmekleidung (Trainingsanzüge) dürfen farbig sein. Es sind Tennisschuhe ohne Stollen 
zu tragen. 

 
6. Die Mitglieder sind verpflichtet, im Interesse eines geordneten Spielbetriebes den Anordnungen der 

Vorstandsmitglieder Folge zu leisten. Die am Schwarzen Brett ausgehängten Tennis- und Platzordnung ist für 
jedes Mitglied verbindlich. 

 
7. Jeder Spieler ist gehalten, nach seinem Spiel sofort seinen vollen Platz und seitlich davon so abzuziehen, dass 

der folgende Spieler seinen Spielbetrieb pünktlich aufnehmen kann. 
 

8. Das von der Tennis-Abteilung den Mitgliedern zur Verfügung gestellte Inventar, Gerät und Mobiliar ist im 
Interesse aller pfleglich zu behandeln. Die Gartenanlage sowie Sträucher sind zu schützen, Hunde sind auf der 
gesamten Platzanlage an der Leine zu führen und dürfen auf keinen Fall auf die Liegewiese mitgenommen 
werden. 

 
9. Die Mitgliedschaft bei der Tennis-Abteilung verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht bis 

zum 15. Februar der beginnenden neuen Sommersaison schriftlich gekündigt wird. 
 

10. Die Mitgliedschaften bei der Tennis-Abteilung und bei dem Hauptverein sind grundsätzlich mit getrennten 
Einschreibebriefen zu kündigen. Erfolgt eine Kündigung nur gegenüber der Tennis-Abteilung, so bleibt die 
Mitgliedschaft im Hauptverein bestehen. 

 
11. Zusätzlich zu den vorstehenden Bedingungen gilt die Satzung des Hauptvereins. 

 
12. Gerichtstand und Erfüllungsort ist Frankfurt / Main. 

 
Abteilungsleiter      Frankfurt, 1. Dezember 1999 
Ryszard Lempart 

 
 
 
 

Ort, Datum ____________________________  Unterschrift _________________________________ 
       (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


